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Herrn Vorsitzenden  
Ralph-Erich Hildebrandt  
Wilhelm-Lehmbruck-Straße 68 
41470 Neuss 
 

 

 

 

          29. November 2021 

Antrag zu TOP 4 in der Sitzung des Schulausschusses am 29. November 2021 

Konzept zur “1:1 – Ausstattung" der Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten 

 

 

Sehr geehrter Herr Hildebrandt, 

 

im Namen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und UWG/FW-Aktiv für Neuss bitten 

wir darum, den nachfolgenden Antrag zu TOP 4 in der Sitzung des Schulausschusses am 29. 

November 2021 zu berücksichtigen. 

 

Beschlussempfehlung: 

1. Die Stadt Neuss stattet auf Antrag von städtischen Schulen nicht bereits im Wege der Ausleihe 

versorgte Schülerinnen und Schüler in Neuss spätestens beginnend mit dem nächsten Schuljahr 

stufenweise mit schuleinheitlichen digitalen Endgeräten (Tablets) ohne Elternbeteiligung auf 

Leasingbasis aus. - 

 

Voraussetzung einer Bewilligung der Ausstattung ist ein Beschluss der jeweiligen 

Schulkonferenzein Antrag der jeweiligen Schule auf Basis eines pädagogischen Konzeptes unter 

Vorlage eines pädagogischen Konzeptes bzw. eines Medienkonzeptes, mit aus dem eine 

umfassende Nutzung der Tablets sichergestellt wirdhervorgeht. Die Stadt muss sicherstellen, 

dass die notwendige technische Infrastruktur (WLan-Ausleuchtung, Breitbandanschluss, etc.) 

vorhanden ist. Dabei ist nach Antrag der Schule eine vollständige, stufen- oder klassenweise 

Ausstattung mit Tablets möglich. 

 

Die entsprechenden Geräte sollen technisch im MDM-System der Schule registriert werden und 

auch privat zu nutzen sein. Sofern Schülerinnen und Schüler bereits über ein dem Standard des 

Medienkonzeptes entsprechendes Endgerät verfügen, kann dieses kostenlos in das MDM-System 

eingebunden werden. Für die Einbindung eigener Endgeräte, den Support, den Personalbedarf 

beim Schulverwaltungsamt, die Bereitstellung der Schulinfrastruktur und die kostenpflichtigen 

Apps gilt das im Konzept der Stadt aufgeführte. 

  



2. Zur Beschaffung ausreichender Endgeräte zum Schuljahresbeginn 2022/2023 wird der 

entsprechende Sperrvermerk für die Haushaltsjahre 2022 ff. aufgehoben. 

 

3. Der Schulausschuss der Stadt Neuss appelliert an den nordrhein-westfälischen Landtag und die 

NRW-Landesregierung, die bisher auf freiwilliger Basis durch die Kommunen erfolgte Ausstattung 

von Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten und deren Nutzung verbindlich zu regeln 

sowie insbesondere die dauerhafte Finanzierung dieser neuen Lehrmittel durch das Land NRW zu 

gewährleisten. 

 

 

Begründung: 

Erfolgt mündlich 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Arno Jansen    Michael Klinkicht   Carsten Thiel 
Fraktionsvorsitzender   Fraktionsvorsitzender    Fraktionsvorsitzender 


